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1. T e i l 

Zur Entstehung des 
wissenschaftlichen Archivwesens 

7. Kapitel 

Archive und Geschichtswissenschaft 

I . Begriff  und Anfange des Archivwesens 

1. Die unterschiedlichen  Archivbegriffe 

Archive sind in einem allgemeinen Sinn nach sachlichen Gesichtspunkten 
geordnete Aufbewahrungsstellen für Geistesgut jeglicher Art. In einem en-
geren Sinn sind Archive die Sammel- und Dokumentationsstellen für histo-
risches und wissenschaftlich wertvolles Schriftgut und sonstige Datenträger, 
Bücher, Zeitschriften, Bilder, Filme, andere Ton- und Bildträger. Öffentli-
che Archive sind die öffentlich  organisierten Stellen, die öffentliches  und 
privates Archivgut sammeln, dauernd aufbewahren, erhalten und zur öffent-
lichen Nutzung erschließen und bereithalten1. Im Gegensatz dazu bewahren 
Registraturen die Masse des nicht mehr für die laufende öffentliche  Verwal-
tungstätigkeit benötigten Schriftguts (Registraturgut) auf, bis es durch die 
Archive als archivwürdig ausgewählt oder nach Ablauf der Aufbewahrungs-
fristen vernichtet wird. Registraturen gehören organisatorisch zu den abge-
benden Stellen. Archive verfügen über eine hier näher darzustellende orga-
nisatorische und u.U. auch institutionelle Unabhängigkeit. Unter Archivgut 
wird die Summe des nicht mehr für die Aufrechterhaltung  der Tätigkeit 
eines Schriftgut-  bzw. Datenproduzenten benötigten, aber der dauernden 
Aufbewahrung bedürftigen, „archivwürdigen" Schrift-  bzw. Registraturguts 
nach seiner Übernahme durch ein Archiv verstanden2. Die archivfachliche 
Entscheidung gegen die Archivwürdigkeit von Registraturgut und damit 
über dessen Vernichtung wird als Kassation bezeichnet3. 

1 Ähnliche Definitionen bei Lepper, Die staatlichen Archive und ihre Nutzung, 
DVB1. 1963 S. 315; Freys, Das Recht der Nutzung und des Unterhalts von Archi-
ven, S. 15. 

2 Haase, Studien zum Kassationsproblem, Der Archivar 28 (1975) Sp. 406. 

2* 
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Zugle ich werden unter privaten und öffentl ichen  Arch iven die archivier-
ten Unterlagen selbst verstanden4. I n einem datenschutzrechtlichen  Sinn 
sind Arch ive „nicht-automatisierte Dateien" i .S .d . § 3 Abs. 2 Nr. 2 B D S G 
1990, soweit personenbezogene Daten gesammelt und geordnet werden. 

Das Urheberrecht  bestimmt an zwei Stellen i m Zusammenhang mi t den 
„Schranken" des Urheberrechts Privi legierungen für die private Archiv ie-
rung und für öffentl iche  Rundfunkarchive, denen jewei ls selbstständige Ar -
chivbegriffe  entsprechen5 Wiederum eigenständige Archivbegri f fe  kennen 
das Kul turgut- und Denkmalschutzrecht 6 und Völkerrecht 1. Diese sind abge-
sehen von der völkerrechtl ichen Frage der staatlichen Archivnachfolge vor-

3 Haase Sp. 407; Groß, Die Überlieferungssicherung  der Archive in ihrer Bedeu-
tung für die demokratische Gesellschaftsordnung, Der Archivar 48 (1995) Sp. 17 f. 

4 Vgl. Art. 1 des französischen Archivgesetzes vom 03.01.1979 (Loi no. 79-18 
sur les archives, Journal officiel  vom 05.01.1979 p. 43): „Les archives sont 
I'ensemble des documents, quels que soient leur date, leur forme et leur support 
materiel, produits ou refus par toute personne physique ou morale, et par tout ser-
vice ou organisme public ou prive, dans Texercice de leur activite." 

5 § 53 Abs. 2 Nr.  2 UrhG  gestattet die einmalige Vervielfältigung von urheber-
rechtlich geschützten Unterlagen zum Zweck der Übernahme in ein „eigenes 
Archiv„wenn  und soweit die Vervielfältigung zu diesem Zweck geboten ist und 
als Vorlage für die Vervielfältigung ein eigenes Werkstück benutzt wird". Dem ent-
spricht ein eigenständiger Archivbegriff,  der öffentliche  Archive wegen deren Wid-
mung zur öffentlichen  Nutzung grundsätzlich nicht umfaßt (s.u. 4. Kap. B. I. 2.; 6. 
Kap. A. I. 1.). Die Vervielfältigung ist nach § 53 UrhG nämlich nur zulässig, wenn 
die Sammlung und Erschließung des Materials ausschließlich der Bestandssicherung 
z.B. durch Mikroverfilmung und ausschließlich der betriebsinternen Nutzung dient. 
Ein Aufbau des Archivs zur Benutzung durch Dritte fällt daher nicht unter das Ver-
vielfältigungsprivileg, sondern stellt eine unzulässige zusätzliche Verwertung dar 
(BGH GRUR 1997 S. 459, 461, OLG Düsseldorf  CR 1996 S. 728, 732; LG Ham-
burg CR 1996 S. 734; Schricker/Loewenheim, Kommentar zum UrhG § 53 Rz 25 
m.w.N.; Freys S. 62 f.; weitere Nachweise zur Frage der Reproduktion von Archi-
valien bei Brenneke/Leesch, Archivkunde, Band 2, Archivbibliographie, D. Archiv-
recht S. 159). 

Nach § 55 Abs. 1 UrhG  darf  ein Sendeunternehmen, das zur Funksendung eines 
Werkes berechtigt ist, das Werk mit eigenen Mitteln auf Bild- oder Tonträger über-
tragen, um diese zur Funksendung einmal zu benutzen. Die Bild- oder Tonträger 
sind spätestens einen Monat nach der ersten Funksendung des Werkes zu löschen. 
Nach § 55 Abs. 2 UrhG brauchen Bild- und Tonträger, die „außergewöhnlichen 
dokumentarischen  Wert"  haben, jedoch dann nicht gelöscht zu werden, wenn sie in 
ein „amtliches  Archiv"  aufgenommen werden. Nach der Gesetzesbegründung sollen 
die Archive öffentlich-rechtlicher  Rundfunkanstalten als amtliche Archive gelten. 
(Amtl. Begründung UFITA 45 (1965) 240/295; Schricker/Melichar § 55 UrhG Rz 
14). Zum Verhältnis des urheberrechtlichen Begriffs  „außergewöhnlicher dokumen-
tarischer Wert" zum archivrechtlichen Begriff  „Archivwürdigkeit" s.u. 4. Kap. B. I. 
5. Zur urheberrechtlichen Spezialfrage, unter welchen Umständen die öffentliche 
Archivierung eine „Veröffentlichung  eines Werkes" i.S.v. § 6 Abs. 1 UrhG ist, s.u. 
6. Kap. D. 2. zu depositalvertraglichen Auflagen (s. a. Schricker/Katzenberger  § 6 
Rz 14; OLG Zweibrücken GRUR 1997 S. 363 f.). 
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nehmlich für private Archive von Bedeutung, so daß an dieser Stelle der 
bloße Hinweis genügt. 

Daneben bestehen eigenständige archivwissenschaftliche Definit ionen. In 
der Archivwissenschaft  werden unter dem Arch iv teils das Archivgut, teils 
die organisatorische Einheit, teils die technische Einrichtung verstanden8. 

2. Anfänge  des öffentlichen  Archivwesens 

Der Begr i f f  „ A r c h i v " w i rd über griechisch „archeion" von dem griechi-
schen Stammwort für Regierung/Behörde/Amtsstel le „arche" abgeleitet9. 
Gemeinhin werden in Übereinst immung mi t diesem ethymologischen Ur-
sprung die „A rch i ve " der attischen Republ ik i m Metroon der Athener 
Agora als erstes Beispiel staatlicher Archive angeführt,  die begriffsprägend 
wurden, obwohl sie sicherl ich keine ausgeprägt historische Funkt ion hatten. 
Sie zeichnete allerdings bereits ein Hauptmerkmal des modernen Arch ivwe-
sens aus: die Öffent l ichkeit  für ein zumindest beschränktes Publ ikum der 
Athener Bürger 1 0 . 

6 Private und öffentliche  Archive können auch „bewegliche Kulturdenkmäler" 
sein, die den Bindungen des Denkmalschutzrechts unterfallen: §§ 10 ff.  Kulturgut-
schutzG (= 2. Abschnitt: Archive) und beispielsweise § 13 LArchG und § 25 a 
DenkmalschutzG-Rheinland-Pfalz. Dazu: Maurer, Archive im Schutz des Denkmal-
rechts, Der Archivar 33 (1980) Sp. 169 ff. 

7 Zum völkerrechtlichen Archivbegriff  nach Art. 2 b) Haager Konvention, 
Unesco-Übereinkommen und Europäischer Konvention zum Schutz von Kulturgut 
siehe Bernsdorff/Tebbe,  Kulturgutschutz in Deutschland, A 1 Rz 6, 8, 9. m.w.N.; 
Nachweise zur völkerrechtlichen Frage der Archivaliennachfolge bei Brenneke/ 
Leesch Band 2, S. 149. 

8 Papritz behandelt ausführlich archivwissenschaftliche Definitionen u.a. von 
Brenneke, Meisner, Enders. Papritz, Archivwissenschaft,  Band 1, Teil 1 Einführung, 
Grundbegriffe,  Terminologie, S. 56 ff. 

9 Papritz S. 42 ff.;  Franz, Einführung in die Archivkunde, S. 7 f. 
1 0 Brenneke/Leesch, Archivkunde, Band 1, S. 109; Papritz S. 11; Franz S. 7; 

Posner, Archives in the ancient world, American Archivist 3 (1940) p. 162 f. Vgl. 
auch den archäologischen Befund: beim attischen Archiv handelt es sich um vier 
Räume im Gebäudekomplex des alten Bouleuterion (Ratssaal) und dem angeglieder-
ten Gaia-Tempel. Im Bouleuterion tagte der nach den Reformen des Kleisthenes 
gebildete Rat der 500. In den angrenzenden Räumen wurden Dokumente öffentli-
chen Interesses gelagert und höchstwahrscheinlich für die Benutzung durch Athener 
Bürger bereitgehalten: denn in der unmittelbar angrenzenden Säulenhalle vermutet 
man einen öffentlichen  Lesesaal. Auf das Ende des 5. Jahrhunderts vor unserer Zeit-
rechnung wird eine Systematisierung der komplexer werdenden Verwaltung datiert. 
Die schon damals schnelle Vermehrung des Archivguts hat wahrscheinlich den 
Anstoß zur Errichtung des angrenzenden, neuen Bouleuterions gegeben. American 
School of classical studies, The Athenian Agora, p. 64 ff. 




